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Beschlussvorlage 

 
Vorlage Nr.: HA/047/2018 

 
 

Sachgebiet Sachbearbeiter Datum: 
Hauptamt Ratajszak, Steffen 03.07.2018 

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Status 

Flughafen-, Planungs- und 
Bauausschuss 

16.07.2018  öffentlich 

 
 

Widmung von Ortsstraßen gemäß Art. 6 i. V. mit Art. 46 Nr. 2 Bayerisches 
Straßen- und Wegegesetz 
hier: Ortsstraße „Tannenweg“ in Massenhausen 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Bauarbeiten am Tannenweg in Massenhausen sind seit kurzem abgeschlossen. Die 
Straße wurde somit erstmalig hergestellt und kann gewidmet werden, um die Eigenschaft als 
öffentliche Straße herbeizuführen. 
  
Der Tannenweg (Fl.Nr. 613/22 Gemarkung Massenhausen) beginnt an der nordöstlichen 
Grenze des Grundstücks Fl.Nr. 613/3 Gemarkung Massenhausen und endet an der Ein-
mündung in die Ortsstraße „Mühlweg“. Sie hat eine Länge von insgesamt 76 Metern. 
 
Träger der Straßenbaulast ist die Gemeinde Neufahrn. 
 
Mit der Widmung zur Ortsstraße ist auch ein neues Bestandblatt im Straßenbestandsver-
zeichnis anzulegen. 
 
 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
 
 
 
 
 



Beschlussvorschlag: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt, das Grundstück mit der Fl.Nr. 
613/22 Gemarkung Massenhausen zur Ortsstraße „Tannenweg“ zu widmen. Die Straße 
beginnt an der nordöstlichen Grenze des Grundstücks Fl.Nr. 613/3 Gemarkung Massen-
hausen und endet an der Einmündung in die Ortsstraße „Mühlweg“. Sie hat eine Länge  
von insgesamt 76 Metern. Träger der Straßenbaulast ist die Gemeinde Neufahrn. 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 
 
Anlagen: 
Lageplan Tannenweg  
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